
Segelfreizeit 24.08 - 30.08.2024
Schon seit langer Zeit fester Bestandteil des Angebots der
Pfarrgemeinde St. Jakobus Hohensachsen ist die alle zwei bis
drei Jahre stattfindende Segelfreizeit. Im Sommer 2024 ist es
wieder soweit und Zeit in die See zu stechen. Unter der
Betreuung der Teilnehmenden durch die KjG Hohensachsen,
werden wir mit der Aegir vom Samstag, den 24.08.2024 bis
zum Freitag, den 30.08.2024 auf dem holländischen
Wattenmeer unterwegs sein und werden uns fernab des Alltags
mit dem Wind treiben lassen. Auf das Segelschiff passen
maximal 20 Passagiere. Wir bekochen uns selbst und auch beim
Segeln ist tatkräftige Unterstützung erforderlich. Dabei werden wir von zwei erfahrenen Seemännern
unterstützt. Wir werden mehrere Inseln besuchen, auf denen meist freie Zeit zum Erkunden, am
Strand Spazieren oder Baden zur Verfügung steht. Mitfahren dürfen junge Erwachsene ab 18 Jahren
oder KjG-Mitglieder ab 16.

Kurzer zeitlicher Ablauf:
24.08.24 01:45 Uhr Treffpunkt am Jugendraum in der Talstraße 17, Hohensachsen
24.08.24 02:00 Uhr Abfahrt in Hohensachsen mit Privat-PKWs
24.08.24 09:00 Uhr Ankunft und Bezug der Aegir in Harlingen (NL), Abfahrt mit dem Schiff
30.08.24 12:00 Uhr Ankunft in Harlingen und Rückfahrt
30.08.24 ca.18:00 Uhr Ankunft in der Talstraße 17, Hohensachsen

Die Fahrtkosten für das Segeln sind in 3 Preisphasen untergliedert:
1. Anmeldephase bis 31. Januar 2024 -> 430 € (Earlybird)

2. Anmeldephase bis 30. April 2024 -> 450 €
3. Anmeldephase bis 31. Mai 2024 -> 470 € -> Anmeldeschluss ist der 31.Mai 2024.

Außerdem bitten wir um eine Anzahlung in der Höhe von 150€, die spätestens zwei Wochen nach
Erhalt der Anmeldebestätigung überwiesen werden muss (Kontodaten sind auf der
Anmeldebestätigung zu finden). Die restlichen Fahrtkosten (d.h. bei Anmeldung vor dem 31. Januar:
430€-150€=280€) müssen spätestens bis zum 1. Juni 2024 überwiesen sein.

Anmeldungen und Abmeldungen erfolgen schriftlich. Anmeldungen können im kath. Pfarramt
Hohensachsen (Talstraße 17, 69469 Weinheim) abgegeben werden.

Durch die hohen Fixkosten für das Segelschiff benötigen wir finanzielle Planungssicherheit. Bis zum
01.05.2024 ist eine kostenlose Abmeldung zur Segelfreizeit jederzeit möglich. Anschließend werden
bei einer Abmeldung die 150 € Anzahlung einbehalten, außer es wird eine Ersatzperson gefunden. Ab
August entfällt jeglicher Anspruch auf eine Rückzahlung, außer bei einer vorherigen Absage der Reise
durch die kath. Pfarrgemeinde St. Jakobus Hohensachsen.

Bei Rückfragen könnt ihr euch gerne über die kjg-hohensachsen@kath-wh.de bei uns melden.

Wir freuen uns auf die gemeinsame Segelfreizeit!

Euer Segel-Orga-Team der KjG Hohensachsen
i.V. Noah Sananikone, Katharina Blank und Anna Mayer

mailto:kjg-hohensachsen@kath-wh.de


Anmeldung zur Segelfreizeit in Holland vom 24.08.2024 – 30.08.2024.

Name, Vorname: _________________________________________________________

Straße: _________________________________________________________

Gemeindeteil: _________________________________________________________

Telefonnummer: _________________________________________________________

E-Mail: _________________________________________________________

geboren am: _________________________________________________________

Ich bin / Mein Kind ist krankenversichert bei: _____________________________________

Name des Hauptversicherten: _____________________________________

Notfallkontakt (Notfallnummer): _____________________________________

Die letzte Tetanusimpfung erfolgte am: _____________________________________

Ich bin / Mein Kind ist gegen Covid-19
vollständig geimpft:

□ Ja □ Nein

Besondere Essgewohnheiten/Informationen: _____________________________________

Ich bin / Mein Kind ist haftpflichtversichert: □ Ja □ Nein

Ich bin / Mein Kind ist: □ Schwimmer(in) □ Nichtschwimmer(in)

Ermächtigung:
Hiermit bevollmächtige ich, den an Ort und Stelle hinzugezogenen Arzt, die Entscheidung über die
Einlieferung und Operation meiner selbst / meines Kindes im nächstgelegenen Krankenhaus zu
treffen. (Diese Ermächtigung ist von großer Wichtigkeit, da bei einem Unfall bzw. einer Krankheit zur
Operation die Genehmigung eines Erziehungsberechtigten vorliegen muss und unter Umständen
kostbare Zeit vergeht, bis diese eingeholt werden kann.)

Datenschutz:
Mit der Unterschrift willige ich / willigen Sie ein, dass Fotos von mir / meinem Sohn / meiner Tochter
von der Pfarrgemeinde und der KjG Hohensachsen verwendet und veröffentlicht werden dürfen,
beispielsweise für Zeitungsartikel, Newsletter, Webseite, ...

Hiermit melde ich mich/mein Kind zur Segelfreizeit der Pfarrgemeinde St. Jakobus Hohensachsen in
Holland vom 24.08.2024 – 30.08.2024 an. Ich akzeptiere die Teilnahme- und Rücktrittsbedingungen
und verpflichte mich mit meiner Unterschrift, die Anzahlung in Höhe von 150 € nach Erhalt der
Anmeldebestätigung und spätestens bis zum 01.06.2024 die restliche Anmeldegebühr an uns zu
überweisen. Außerdem bestätige ich, dass alle gemachten Angaben vollständig und richtig sind und
willige ein, dass die Daten zum Zweck des Anmeldeverfahrens und des reibungslosen Ablaufs des
Segelns elektronisch gespeichert werden. Für etwaige durch mich/mein Kind verursachte Schäden
werde ich aufkommen.

Ort Datum Unterschrift (Bei Minderjährigen eines Erziehungsberechtigten)



Ergänzung für Teilnehmende unter 18 Jahren:
Mein Kind leidet unter folgenden Krankheiten/Allergien (Art + Ausprägung) und/oder muss folgende
Medikamente dauernd einnehmen:

____________________________________________________________________________

Mein Kind darf sich bei Ausflügen auch ohne Betreuer in Kleingruppen von mind. 3 Personen
bewegen und auch im Meer innerhalb der Gruppe baden/schwimmen gehen:

□ Ja □ Nein

Mein Kind darf von den Betreuern mit einem zugelassenen Schnelltest auf eine Erkrankung mit dem
Coronavirus getestet werden.

□ Ja □ Nein

Mein Kind kann aufgrund von Einschränkungen an folgenden Aktionen nicht teilnehmen:

____________________________________________________________________________

Einverständniserklärung (für minderjährige Teilnehmer)

Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Veranstalter von Haftansprüchen, die aus der Übertragung der

Aufsichtspflicht abgeleitet werden, bei Nichtbefolgen der Anweisungen seitens des Kindes

ausgeschlossen sind. Im Übrigen behält sich die Leitung der Freizeit vor, erforderlichenfalls einen

Teilnehmenden vorzeitig, ohne Anspruch auf Entschädigung, durch die Eltern abholen zu lassen, falls

wichtige Anweisungen wiederholt nicht befolgt werden. Wir nehmen zur Kenntnis, dass die

Regelungen bzgl. des Konsums von Alkohol oder Zigaretten seitens der Pfarrgemeinde St. Jakobus

Hohensachsen auf denen des deutschen und niederländischen Jugendschutzgesetzes basieren und

wir hierüber auch mit unserem Kind gesprochen haben. Die Leitung der Freizeit behält sich des

Weiteren vor, einen Teilnehmer, ohne Anspruch auf Entschädigung abholen zu lassen, wenn der vor

Ort hinzugezogene Arzt vom weiteren Aufenthalt auf dem Schiff abrät.

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten


